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§ 35 Wr. KAG Öffentliche
Stellenausschreibung

 Wr. KAG - Wiener Krankenanstaltengesetz 1987

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 22.02.2023

(1) Die Stellen jener Ärztinnen und Ärzte, die eine ö entliche Krankenanstalt oder eine Abteilung, ein Department

(Unterabteilung), eine Prosektur oder ein Ambulatorium in einer ö entlichen Krankenanstalt leiten oder als ständige

Konsiliarärztinnen oder Konsiliarärzte bzw. als ständige Konsiliarzahnärztinnen oder Konsiliarzahnärzte bestellt

werden sollen, sowie die Stellen jener Apothekerinnen und Apotheker, die mit der Leitung einer Anstaltsapotheke

betraut werden sollen, sind unter der Internetadresse www.gemeinderecht.wien.at auszuschreiben. Hiebei ist für die

Bewerbung eine angemessene Frist, in der Regel eine solche von mindestens vier Wochen, einzuräumen.

(2) Die Stellen, die auf Grund der einschlägigen Hochschulvorschriften besetzt werden, sind von den Bestimmungen

des Abs. 1 ausgenommen.

(3) Dem Bewerbungsgesuch sind folgende Unterlagen anzuschließen:

a) Nachweis des Alters,

b) Nachweis der Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen Berufes oder des Apothekerberufes,

c) Nachweis der fachlichen Qualifikation oder der Facharzt-Eigenschaft,

d) Nachweis über spezielle Ausbildung für Organisation und Personalführung (Managementausbildung),

e) ein Lebenslauf,

f) ein amtsärztliches Gesundheitszeugnis und eine Strafregisterbescheinigung, wenn der Bewerber nicht im

öffentlichen Dienst steht.

Für Personen, die sich um eine Stelle als ständiger Konsiliararzt bewerben, entfällt der Nachweis nach lit. d.

(4) Die Bewerbungsgesuche sind dem Landessanitätsrat zur Erstattung eines Gutachtens über die fachliche

Befähigung, die Befähigung zur Leitung und die Reihung der Bewerber vorzulegen.
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